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Beherbergungsbetriebe
nach dem UVP-G Nicht selten verursacht der UVP-Tatbe-

stand „Hotels und Feriendörfer“ der Z 20
Anh 1 UVP-G in der Praxis Probleme, da die verwendeten Begriffe weder im Schrifttum
noch in der einschlägigen Rsp eingehend definiert werden. Dieser Beitrag untersucht den
Tatbestand näher und stellt Überschneidungen sowie Abgrenzungen zu anderen in dem
Zusammenhang tangierten UVP-Tatbeständen dar.

STEFAN LAMPERT / WOLFRAM SCHACHINGER

A. Der Tatbestand „Hotels und
Feriendörfer“ nach dem UVP-G

Die Z 20 Anh 1 UVP-G erfasst Beherbergungsbe-
triebe samt Nebeneinrichtungen, die sich außerhalb
eines geschlossenen Siedlungsgebiets befinden. Als
Bsp für Beherbergungsbetriebe führt die Bestim-
mung demonstrativ Hotels oder Feriendörfer an.
Für die UVP-Pflicht relevant sind die Bettenzahl
und die Flächeninanspruchnahme.Weder der Begriff
„Beherbergungsbetrieb“, noch die Begriffe „Neben-
einrichtung“, „Bettenzahl“ oder „Flächeninanspruch-
nahme“ werden definiert.

1. Beherbergungsbetriebe samt
Nebeneinrichtungen

a) Beherbergungsbetriebe
Als Beherbergungsbetrieb sind nach der Rsp des Um-
weltsenats (US) nicht nur Hotelgebäude mit einem
einzelnen Baukörper, sondern auch dezentral ange-
legte Hotelanlagen, Appartementanlagen sowie Fe-
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riensiedlungen zu verstehen.1) Unter den Begriff
„Beherbergungsbetrieb“ fallen weder Krankenhäuser
und Kuranstalten2) noch generell sämtliche Unter-
kunftsstätten jedweder Art iSd § 1 Abs 3 MeldeG.3)
Demnach sollen zB Campingplätze – für die ein ge-
sonderter UVP-Tatbestand besteht – und Schutzhüt-
ten nicht erfasst sein.

Dass unter „Beherbergungsbetrieben“ jedenfalls
Hotels oder Feriendörfer zu verstehen sind, ergibt
sich aus Z 20 Anh 1 UVP-G selbst. Unklar ist aber
zB, ob die immer populärer werdenden „Serviced
Apartments“ unter den Begriff „Beherbergungsbe-
trieb“ zu subsumieren sind. Diese „Serviced Apart-
ments“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum einen
möbliert sind und zum anderen ihre Vermietung mit
den hotelüblichen Dienstleistungen wie bspw Wä-
sche- und Bügelservice, regelmäßige Reinigung usw
kombiniert wird.

Die demonstrative Aufzählung in Z 20 Anh 1
UVP-G deutet uE jedenfalls darauf hin, dass der Be-
griff „Beherbergungsbetriebe samt Nebeneinrichtun-
gen“ weit auszulegen ist.

Da das UVP-G nicht definiert, was unter einem
Beherbergungsbetrieb zu verstehen ist, kann uE auf
die GewO zurückgegriffen werden. Die Abgrenzung
zwischen einem der GewO unterliegenden Beherber-
gungsbetrieb und der nicht der GewO unterliegen-
den bloßen Raumvermietung ist immer eine dem
Einzelfall unterliegende Abwägungsfrage.

Der VwGH hat festgestellt, dass von Beherber-
gung jedenfalls dann gesprochen werden kann, wenn
gleichzeitig mit der Zurverfügungstellung der Räume
damit üblicherweise im Zusammenhang stehende
Dienstleistungen erbracht werden.4) Das HöchstG
hat in diesem Zusammenhang ausgesprochen, dass
die Klärung der in Rede stehenden Fragen immer
„unter Bedachtnahme auf alle Umstände des Einzel-
falls“ zu erfolgen hat.5) So stellte der VwGH etwa
klar, dass bei der Zurverfügungstellung von Schlaf-
räumen und Bettzeug, das bei Bedarf gegen Bezah-
lung gereinigt wird, und einer einmal wöchentlichen
Reinigung des ganzen Objekts eine unter die Gewer-
beordnung fallende Beherbergung von Gästen vor-
liegt.6)

Dauermietverhältnisse hingegen, die in der blo-
ßen Überlassung von Wohnräumen für einen in
der Regel längeren, vielfach unbestimmten Zeitraum
bestehen, sollen auf keinen Fall erfasst sein.7)

Ob es sich bei „Serviced Apartments“ um Beher-
bergungsbetriebe iSd Z 20 Anh 1 UVP-G handelt,
ist uE somit insb danach zu beurteilen, ob eine kurz-
fristige Vermietung oder eine längerfristige Vermie-
tung intendiert ist. Bei einer kurzfristigen Vermie-
tung fallen „Serviced Apartments“ unserer Ansicht
nach unter „Beherbergungsbetriebe“; bei einer län-
gerfristigen Vermietung hingegen nicht. Hinter-
grund ist, dass die kurzfristige Vermietung von „Ser-
viced Apartments“ mit jener bei einem Beherber-
gungsbetrieb, wie etwa einem Hotel, vergleichbar
ist, während die langfristige Vermietung im Wesent-
lichen der Wohnraumvermietung entspricht. Ein In-
diz für eine kurzfristige Vermietung ist sicherlich,
wenn eine tageweise oder maximal wochenweise
Miete möglich ist.

b) Nebeneinrichtungen
Unter Nebeneinrichtungen sind nach der Rsp des
US Einrichtungen zu verstehen, die mit dem Beher-
bergungsbetrieb örtlich und betrieblich zusammen-
hängen und nicht die Qualifikation eigenständiger
Vorhaben aufweisen.8) Darunter könnten Seminar-
räume, Veranstaltungszentren, Sportanlagen oder
Thermalzentren fallen.9)

Die vom US ausgesprochene Definition ent-
spricht dem Grunde nach dem in der österr Rsp ent-
wickelten Grundsatz der „Einheit der Anlage“.10) Als
Nebeneinrichtungen ist daher die Gesamtheit jener
Einrichtungen anzusehen, die dem Zweck des Be-
herbergungsbetriebs gewidmet ist.11) Beherbergungs-
betriebe samt Nebeneinrichtungen sind nach Z 20
Anh 1 UVP-G ein einheitliches Objekt. Dies ergibt
sich daraus, dass nicht etwa die einzelnen Nebenein-
richtungen geeignet sind, einenUVP-pflichtigenTat-
bestand zu begründen. Andererseits ist zu beachten,
dass Beherbergungsbetriebe oft iZm anderen UVP-
relevanten Vorhaben errichtet werden, sodass sich
etwa die Frage stellt, ob ein Hotel Teil des UVP-
pflichtigen anderen Vorhabens, zB eines Golfplatzes,
ist oder umgekehrt. Hierbei handelt es sich keines-
wegs um eine rein semantische Frage, weil ein Beher-
bergungsbetrieb nur UVP-pflichtig ist, wenn er au-
ßerhalb des geschlossenen Siedlungsgebiets liegt,
was bei anderen Vorhaben für das Auslösen der
UVP-Pflicht nicht erforderlich ist.

2. Geschlossenes Siedlungsgebiet
Z 20 Anh 1 UVP-G verlangt, dass sich der Beherber-
gungsbetrieb „außerhalb geschlossener Siedlungsge-
biete“ befindenmuss. Der Begriff „geschlossenes Sied-
lungsgebiet“ ist weder im Schrifttum noch in der ein-
schlägigen Rsp umfassend erörtert worden. Zwar
knüpfen einige Bestimmungen der österr Rechtsord-
nung an den Begriff „geschlossenes Siedlungsgebiet“
an, definieren ihn selbst aber nicht.12)

Im UVP-Bereich hat sich der US bereits mit
dem Begriff „geschlossenes Siedlungsgebiet“ ausei-
nandergesetzt. Wegweisend ist die E Payerbach, wo-
nach unter einem „geschlossenen Siedlungsgebiet“
ein Gebiet zu verstehen ist, das durch eine dichte
und geschlossene, kleinräumige Bebauung gekenn-
zeichnet ist, sodass eine zusammenhängende Ver-
bauung entsteht, die sich sichtbar vom Umgebungs-
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1) Vgl Schmelz/Schwarzer, UVP-G Anh 1 Z 20 Rz 4.
2) VwGH 20. 2. 2007, 2005/05/0290; EuGH 30. 4. 2009, C-75/08,

Mellor betr eine halbgeschlossene Krankenhausabteilung.
3) Schmelz/Schwarzer, UVP-G Anh 1 Z 20 Rz 4 mwN.
4) Vgl VwGH 9. 11. 1962, Z 1613/61 Slg 5901 A (1962).
5) Vgl VwGH 29. 11. 1963, 1758/62.
6) VwGH 15. 9. 1992, 91/04/0041 Slg 13.694 A (1992).
7) VwGH 15. 9. 1992, 91/04/0041 Slg 13.694 A (1992).
8) US 16. 11. 2007, 5B/2007/14–7, Wals-Siezenheim.
9) US 16. 11. 2007, 5B/2007/14–7 Pkt 4.3.2.

10) Vgl Bergthaler in Bergthaler/Weber/Wimmer, UVP (1998) Kap III
Rz 22.

11) Gruber/Paliege-Barfuß, GewO7 § 74 Anm 22.
12) Vgl 33 g Abs 2 WRG idF BGBl I 2003/82; § 5 Abs 1 Post-Univer-

saldienstV, BGBl II 2002/100.



bereich abhebt.13) Dabei ist es ohne Belang, dass ein
Gebiet infrastrukturell mit anderen Gebieten, etwa
durch öffentliche Verkehrsmittel, gemeinsame Ver-
und Entsorgung, gemeinsame administrative Ver-
waltung bzw Betreuung durch verschiedene Einsatz-
kräfte (Feuerwehr, Rettung, Sicherheitspolizei etc),
zusammenhängt und vernetzt ist.14) Dieser Rsp des
US folgend bedeutet, dass bei einem Vorhaben, wel-
ches am Rand einer Ortschaft auf derzeit noch un-
verbautem Gebiet geplant wird und somit der über-
wiegende Teil der Außengrenzen an unverbautes
Gebiet angrenzt, von einem Vorhaben außerhalb ei-
nes geschlossenen Siedlungsgebiets auszugehen ist.15)
Es kommt daher – wiederum der Rsp des US fol-
gend – auf das Verhältnis/die Lage der Außengren-
zen des Vorhabens an.

Dennoch ist für die Frage, ob sich das geplante
Vorhaben innerhalb oder außerhalb eines „geschlos-
senen Siedlungsgebiets“ befindet, eine Einzelfallbe-
trachtung erforderlich. Unserer Ansicht nach reicht
es nicht, lediglich anhand einer Außengrenzenbilanz
festzustellen, ob der überwiegende Teil des Vorha-
bens an verbautes Gebiet angrenzt. Vielmehr sind
alle Flächen, die dem Siedlungszweck dienen, so etwa
auch Parkflächen, bei dieser Bilanz als „Siedlungsge-
bietsflächen“ anzusehen.

B. Parameter Bettenzahl
Eine UVP-Pflicht für einen „außerhalb eines ge-
schlossenen Siedlungsgebiets“ befindlichen Beher-

bergungsbetrieb besteht dann, wenn entweder der
Parameter „Flächeninanspruchnahme“ (im Grund-
tatbestand der lit a: 5 ha) oder der Parameter „Bet-
tenzahl“ (im Grundtatbestand der lit a: 500 Betten)
erfüllt ist. Eine UVP-Pflicht besteht nicht, wenn sich
der Beherbergungsbetrieb im geschlossenen Sied-
lungsgebiet befindet; selbst dann, wenn einer der bei-
den oder beide Tatbestände überschritten werden.

1. Der Begriff „Bett“
Was ist ein Bett iS dieser Bestimmung? Diese Frage
stellen sich sowohl Projektwerber als auch UVP-Be-
hörde regelmäßig zB dann, wenn ein Beherbergungs-
zimmer eine „aufklappbare“ Couch oder ein Schlaf-
sofa aufweist oder aufklappbare Betten für Kleinkin-
der angeboten werden. Kann ein Bett auch als zwei
Betten gewertet werden (zB Doppelbett, „King Size
Bed“ usw)? Es bestehen keine einschlägigen Legalde-
finitionen in der österr Rechtsordnung. Die Erläut
schweigen dazu. Klare Judikatur und Literatur liegen
nicht vor.

Eine denkbare Variante, den Begriff „Bett“ iS die-
ser Bestimmung zu verstehen, wäre, ein Bett auf-
grund seiner Maße zu definieren: Ein Standardbett
hat üblicherweise die Maße 90x200 cm. Der Krite-
rienkatalog für Appartementhäuser und Ferienwoh-
nungen umschreibt ein Einzelbett mit den Maßen
von mindestens 80 cm Breite und einer Länge zwi-
schen 190 bis 200 cm.16) Alle Betten, die diese Maße
aufweisen oder zwischen diesen Maßen liegen, sind
als Einzelbett iSd Kriterienkatalogs für Appartement-
häuser und Ferienwohnungen anzusehen. In der Pra-
xis führt die Diskussion zu teils bedenklichen Ab-
grenzungen. So wurde bspw in einem Fall festgehal-
ten, dass „auch bei schmalen Doppelbetten (. . .) bei der
angestrebten Kategorie nicht automatisch von zwei Bet-
ten ausgegangen werden [kann]“.17) UE kann die „Ho-
telkategorie“ nicht ausschlaggebend sein. Zutreffend
ist wohl, dass „Bett“ iS dieser Bestimmung mit Per-
son/Gast gleichzusetzen ist.

2. Das Dienstpersonal
Nicht selten stellt der Beherbergungsbetreiber im Be-
herbergungsbetrieb selbst oder aber in Nebeneinrich-
tungen Zimmer und somit Betten für seine Mitarbei-
ter zur Verfügung. In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, ob diese Mitarbeiterbetten ebenfalls
unten den Tatbestand der Z 20 Anh 1UVP-G fallen.
Die Mitarbeiterbetten, sei es im Beherbergungsbe-
trieb selbst oder in einer dazugehörigen Nebenein-
richtung, sind uE nicht zu berücksichtigen. Das
Dienstpersonal ist im Regelfall langfristig, worunter
mehrere Wochen oder Monate zu verstehen sind,
im Hotelzimmer einquartiert. Die Unterbringung

ÖFFENTLICHES
WIRTSCHAFTSRECHT

614 ecolex 2015

13) US 16. 12. 1999, 9/1999/4–39, Payerbach; s auch Altenburger/
Berger, UVP-G Anh 1 Z 20 Rz 220.

14) US 16. 12. 1999, 9/1999/4–39, Payerbach Pkt 3.4.
15) Vgl Randl/N. Raschauer, Das „geschlossene Siedlungsgebiet“ im

UVP-G 2000, RdU-UT 2007/12.
16) Kriterienkatalog 2015–2020 Appartementhäuser und Ferienwoh-

nungen; nähere Infos unter www.hotelsterne.at
17) Bescheid v 8. 8. 2011, 20704–07/185/32–2011, Hotel Pass Thurn.



von Dienstpersonal im Beherbergungsbetrieb oder in
der dazugehörigen Nebeneinrichtung ist uE eine
Wohnnutzung, die vomUVP-pflichtigen Tatbestand
der Z 20 Anh 1 UVP-G nicht erfasst ist.18) Die Flä-
cheninanspruchnahme dieser Übernachtungseinrich-
tungen ist freilich – selbst bei baulicher Trennung –
mit zu berücksichtigen.

C. Parameter „Flächen-
inanspruchnahme“

Der Parameter der Flächeninanspruchnahme bereitet
weniger Schwierigkeiten als jener der „Bettenzahl“.
Ferner ist er auch bei Weitem nicht so praxisrelevant,
weil dieser Parameter viel seltener erreicht wird. Zur
Berechnung der Flächeninanspruchnahme ist die ge-
samte Fläche heranzuziehen, die mit dem Vorhaben
in einem funktionellen Zusammenhang steht.19) Da-
her sind auch die Flächen für Parkplätze, Parkga-
ragen, Golfplätze oder Parks zu berücksichtigen.20)
Bei der Flächenberechnung sind natürlich auch all-
fällige Nebeneinrichtungen zu berücksichtigen.21)

Eine Erweiterung der Flächeninanspruchnahme
nach Maßgabe des § 3 a UVP-G, die EFP-pflichtig
ist, kann nur dann vorliegen, wenn iZm dem Beher-
bergungsbetrieb eine weitere Flächeninanspruch-
nahme verbunden ist. Wird hingegen auf bestehen-
den Flächen des Beherbergungsbetriebs ausgebaut,
liegt keine Erweiterung vor.22)

D. Abgrenzung zu anderen
UVP-Tatbeständen

Nicht selten werden Hotelprojekte in Verbindung
mit anderen Vorhaben errichtet wie insb Thermen,
Golfplätze oder Freizeit- und Vergnügungsparks.
Nachstehend wird eine Abgrenzung zu anderen in
diesem Zusammenhang stehenden relevanten UVP-
Tatbeständen vorgenommen:

1. Städtebauvorhaben
gem Z 18 lit b Anh 1 UVP-G

Z 18 lit b Anh 1UVP-G erfasst Städtebauvorhaben als
eigenen UVP-pflichtigen Anlagentypus. Für Städte-
bauvorhaben iSd Z 18 Anh 1 UVP-G enthielt FN 3a
in ihrer ursprünglichen Fassung folgende Legaldefini-
tion:23) Städtebauvorhaben sind Erschließungsvorha-
ben zur gesamthaften multifunktionellen Bebauung
mit Wohn- oder Geschäftsbauten einschließlich der
zugehörigen Infrastruktureinrichtungen wie Einkaufs-
zentren, Einrichtungen zur Nahversorgung, Kinder-
gärten, Schulen, Veranstaltungsflächen, Hotels und
Gastronomie, Parkplätze udgl. Diese Definition führte
also in einer demonstrativen Aufzählung explizit auch
„Veranstaltungsflächen, Hotels und Gastronomie,
Parkplätze“ udgl an.24)

Bei Städtebauvorhaben ist – so die Ausführungen
im Durchführungsrundschreiben25) – zu prüfen, ob
einzelne Bauten oder Projektbestandteile für sich ge-
sehen der UVP-Pflicht unterliegen, wie bspw ein
Einkaufszentrum, Beherbergungsbetrieb oder Ge-
werbebetrieb. Die UVP für Städtebauvorhaben wird
idR in planerischer und zeitlicher Hinsicht vor Ertei-

lung der Genehmigungen für einzelne Bauprojekte
erfolgen. Nach den zutreffenden Ausführungen im
Durchführungsrundschreiben ist eine UVP für die
Errichtung einzelner Gebäude oder Gebäudeblocks
im Rahmen eines Städtebauvorhabens durch einen
Bauträger somit nicht mehr erforderlich, sofern nicht
wiederum ein für sich UVP-pflichtiges Vorhaben wie
zB ein Einkaufszentrum realisiert werden soll. IZm
Hotels stellt sich daher die Frage, ob ein solches Ho-
tel, wenn bereits eine Städtebau-UVP erfolgt ist,
noch außerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebiets
liegt. Dies ist uE zu verneinen. Rund um das Hotel
erfolgt ja eine, dem Städtebau-UVP-Genehmigungs-
bescheid entsprechende, Bebauung und somit eine
Siedlungsgebietsschaffung. Es ist uE insb auch nicht
davon abhängig, ob die angrenzende Bebauung be-
reits erfolgt ist oder erst kurz bevorsteht.

2. Campingplätze gem Z 23 Anh 1 UVP-G
In gleicher Weise wie der hier maßgebliche Tatbe-
stand für Beherbergungsbetriebe gem Z 20 Anh 1
UVP-G ist auch jener für Campingplätze gem Z 23
Anh 1UVP-G strukturiert; auch Campingplätze sind
nur „außerhalb geschlossener Siedlungsgebiete“ UVP-
pflichtig. Bei Campingplätzen wird aber auf die Stell-
platzzahl und nicht auf die Bettenzahl abgestellt.
Campingplätze ab 500 Stellplätzen sind UVP-pflich-
tig. Daher kann die Entscheidung, ob ein Camping-
platz oder ein Beherbergungsbetrieb vorliegt, ent-
scheidend sein, weil ein Stellplatz nicht nur Platz für
ein Bett, sondern für zwei oder mehr Betten bietet.
UE ist darauf abzustellen, ob der Betreiber lediglich
den Stellplatz – für ein Wohnmobil oder einen
Wohnwagen – zur Verfügung stellt. Diesfalls liegt
ein Campingplatz vor. Umgekehrt liegt uE ein Beher-
bergungsbetrieb vor, wenn auch die „Behausung“
selbst, zB Wohnwagen oder Zelt, zur Verfügung ge-
stellt wird. In diesem Fall wäre auf die Bettenzahl ab-
zustellen. In der Praxis können sich insb bei Betrie-
ben, die nicht nur reine Stellplätze, sondern auch
„fixe“ Trailer/Wohnwägen vermieten, komplexe Ab-
grenzungsfragen stellen.

3. Freizeit- oder Vergnügungsparks
gem Z 17 Anh 1 UVP-G

Wie der Tatbestand „Städtebauvorhaben“ enthält
auch der Tatbestand „Freizeit- und Vergnügungs-
parks, Sportstadien oder Golfplätze“ eine Legaldefini-
tion.26) Die in FN 2 enthaltene Legaldefinition der
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18) Vgl bereits die Ausführungen zur gewerberechtlichen Abgrenzung
zwischen Beherbergungsbetrieb einerseits und reiner Wohnraum-
miete andererseits.

19) Schmelz/Schwarzer, UVP-G Anh 1 Z 20 Rz 7 mwN.
20) Begründung IA 168/A 21. GP.
21) Schmelz/Schwarzer, UVP-G Anh 1 Z 20 Rz 7 mwN.
22) Vgl US 11. 6. 2010, 1A/2009/6–142, Heiligenkreuz.
23) BGBl I 2004/158 v 30. 12. 2004; vgl Merl, Das UVP-G 2000 nach

den Novellen 2004 und 2005, RdU 2005/24 mwN.
24) Vgl Randl/N. Raschauer, RdU-UT 2007/12.
25) BMLFUW-UW.1.4.2/0013-V/1/2011 v 16. 2. 2011, Rundschrei-

ben zur Durchführung des Umweltverträglichkeitsgesetzes (UVP-G
2000).

26) Schmelz/Schwarzer, UVP-G Anh 1 Z 17 Rz 3 mwN.
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„Freizeit- und Vergnügungsparks“ enthält als zwin-
gende Kriterien, dass es sich dabei um eine dauernde
Einrichtung handeln muss, welche der Unterhaltung
einer großen Anzahl von Besuchern dient.27)

Dieser Vorhabenstyp beinhaltet gemäß FN 2
insb multifunktionale, der Freizeitbeschäftigung die-
nende Einrichtungskomplexe, die Sport-, Gastrono-
mie- und sonstige Dienstleistungseinrichtungen um-
fassen und eine funktionelle Einheit bilden.28)

So werden etwa Thermen, die unter den Tatbe-
stand fallen, Golfplätze, Stadien und klassische Frei-
zeitparks oft in Kombination mit Hotels errichtet.
Die Frage, welcher Vorhabensteil das eigentliche
Vorhaben definiert, ist daher wesentlich. Beispiels-
weise kann es bei einem Vorhaben, das die Errich-
tung eines Hotels und eines Golfplatzes vorsieht, es-
sentiell sein, ob der wesentliche (prägende) Vorha-
bensteil das Hotel oder der Golfplatz ist. Ein Hotel
ist bereits ab 5 ha Flächeninanspruchnahme UVP-
pflichtig, der Golfplatz hingegen erst ab 10 ha.

Aber auch die mit der UVP-G Nov 2005 neu ein-
geführte Z 17 lit c Anh 1 UVP-G, wonach die lit c
als sog „Sondertatbestand“29) die Tatbestände der
lit a und b verdrängt, wenn besondere Voraussetzun-
gen vorliegen, kann zu Abgrenzungsschwierigkeiten
führen. Bei diesen besonderen Voraussetzungen han-

delt es sich um Vorhaben, die aufgrund von Verein-
barungen mit internationalen Organisationen für
Großveranstaltungen (zB Olympische Spiele, Welt-
oder Europameisterschaften, Formel 1-Rennen) er-
richtet, verändert oder erweitert werden. Damit auch
ein Beherbergungsbetrieb, wie etwa ein Hotel, von
diesem Sondertatbestand umfasst ist, muss der Be-
herbergungsbetrieb wohl klar als Nebeneinrichtung
von untergeordneter Bedeutung anzusehen sein
und lediglich aufgrund des Ereignisses errichtet wer-
den.

SCHLUSSSTRICH

Der UVP-Tatbestand „Beherbergungsbetriebe“
führt in der Praxis zu zahlreichen Abgrenzungs-
schwierigkeiten und Diskussionen. Die faktische
Entwicklung neuer „Beherbergungsformen“, wie
etwa sog „Serviced Apartments“ führt zu weiteren
Auslegungsfragen. Zudem wirft die Abgrenzung
zu anderen UVP-Tatbeständen zahlreiche Fragen
auf. Die Höchstgerichte werden damit wohl noch
vielfach befasst werden.

27) Ennöckl/N. Raschauer/Bergthaler, UVP-G3 Anh 1 Z 17 Rz 1 mwN.
28) Vgl Randl/N. Raschauer, RdU-UT 2007/12.
29) Vgl Schmelz/Schwarzer, UVP-G Anh 1 Z 17 Rz 11 mwN.


